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(2) Wer die Tat nach Absatz 1 oder den 
Hausfriedensbruch in öffentlichen Gebäu
den, Grundstücken oder Verkehrsmitteln 
unter Anwendung von Gewalt, Drohung 
mit Gewalt oder mehrfach begeht, wird 
mit Verurteilung auf Bewährung, mit Geld
strafe, Haftstrafe oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft.

(3) Wer sich an einer Zusammenrottung 
von Personen beteiligt, die in öffentliche 
Gebäude gewaltsam eindringen oder unbe
fugt darin verweilen, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren, Haftstrafe oder 
mit Geldstrafe bestraft.

A n m e r k u n g :
Der Hausfriedensbruch in öffentlichen 

Gebäuden, Grundstücken oder Verkehrs
mitteln kann in leichten Fällen als Ord
nungswidrigkeit verfolgt werden.

§135
Verletzung des Briefgeheimnisses

Wer sich vom Inhalt eines verschlosse
nen Schriftstückes oder einer anderen ver
schlossenen Sendung unberechtigt Kenntnis 
verschafft, wird von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen oder mit öffentlichem Ta
del, Geldstrafe oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

§136
Verletzung des Berufsgeheimnisses

Wer vorsätzlich als Rechtsanwalt, Notar, 
Arzt, Zahnarzt, Psychologe, Hebamme, 
Apotheker oder als deren Mitarbeiter Tat
sachen, die ihm in seiner beruflichen Tätig
keit anvertraut oder bekannt geworden 
sind und an deren Geheimhaltung ein per
sönliches Interesse besteht, offenbart, ohne 
dazu gesetzlich verpflichtet oder von seiner 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit befreit 
zu sein, wird mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Ta
del bestraft.

§ 137 
Beleidigung

Eine Beleidigung begeht, wer die per
sönliche Würde eines Menschen durch Be
schimpfungen, Tätlichkeiten, unsittliche Be
lästigungen oder andere Handlungen grob

mißachtet oder das Andenken eines Ver
storbenen grob verletzt.

§ 138 
Verleumdung

Eine Verleumdung begeht, wer wider 
besseres Wissen Unwahrheiten oder leicht
fertig nicht beweisbare Behauptungen vor
bringt oder verbreitet, die geeignet sind, 
das gesellschaftliche Ansehen eines Men
schen oder eines Kollektivs herabzusetzen.

§139
Verfolgung von Beleidigungen und 

Verleumdungen

(1) Wer eine Beleidigung oder Verleum
dung begeht, wird wegen einer Verfehlung 
von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

(2) Wenn die Tat nach Art und Auswir
kung sowie der Schuld und der Persönlich
keit des Täters eine schwerwiegende Ver
letzung der Rechte des Geschädigten oder 
der Beziehungen zwischen den Menschen 
darstellt, wird der Täter mit öffentlichem 
Tadel, Geldstrafe oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft. Bei Verleumdung 
kann auf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
erkannt werden.

(3) Wer die Tat in der Öffentlichkeit 
gegen einen Bürger wegen seiner staat
lichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit oder 
wegen seiner Zugehörigkeit zu einem staat
lichen oder gesellschaftlichen Organ oder 
einer gesellschaftlichen Organisation be
geht, wird mit Geldstrafe, Haftstrafe, Ver
urteilung auf Bewährung oder Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren bestraft.

§140
Beleidigung wegen Zugehörigkeit 

zu einer anderen Nation oder Rasse

Wer einen Menschen wegen seiner Zu
gehörigkeit zu einem anderen Volk, einer 
anderen Nation oder Rasse beleidigt oder 
verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren, Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft.


